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Gestützt auf § 74 ff des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Luzern (PBG) vom 7. März 
1989 (Stand 1. Januar 2014) und auf das Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Wauwil 
(BZR) 4. April 2011 wird der Gestaltungsplan Brunnenhof mit den folgenden Sonderbauvor-
schriften erlassen: 

 
 

 A   Allgemeine Bestimmungen 
 
 
Art. 1 
Der Gestaltungsplan "Sonnenblick II" legt die wesentlichen Rahmen-
bedingungen für eine Bauentwicklung im Rahmen eines Gesamt-
konzeptes fest, welches eine hohe Siedlungs- und Wohnqualität an-
strebt, ordnet die möglichen Nutzungen der Bauten und die Erschlies-
sung. 
 
 
Art. 2 
Der Gestaltungsplan "Sonnenblick II" umfasst insgesamt 7’199 m2 
(Parz. Nr. 62 = 7'199 m2) 
 
 
Art. 3 
Der Gestaltungsplan "Sonnenblick II" setzt sich aus den folgenden Be-
standteilen: 
 
Verbindliche Bestandteile: 
- GP-01, Situationsplan M 1:500  
- GP-02, Sonderbauvorschriften 
 
Orientierende Bestandteile: 
- GP-03, Ver-/Entsorgung und unterirdische Parkierung M 1:500 
- GP-04, Schemapläne M 1:500 
- GP-05, Erläuterungsbericht 
- GP-06, Volumenmodell M 1:500 
- GP-07, Gutachten Strassenlärm 
- GP-08, Ein-/Ausfahrt in Kantonsstrasse K44 
- Projekt "Panorama" der Architekten Hanspeter Lüthi + Andi Schmid, 

Luzern (‚Siegerprojekt‘ des Studienauftrages vom Mai 2015) 
 
 
Art. 4 
Das zur Weiterbearbeitung und Realisierung empfohlen Projekt "Pano-
rama" aus dem Studienauftrag Brunnenhof vom Mai 2015 ist umzuset-
zen. Abweichungen aufgrund der Detailprojektierung sind zulässig. Er-
achtet der Gemeinderat die Abweichungen als bedeutend, kann er die 
Umsetzung des Projektes "Panorama" oder die Wiederholung eines 
wettbewerbsähnlichen Verfahrens verlangen. 
 

Perimeter 

Zweckbestim-
mungen 

Bestandteile 

Projekt "Panora-
ma" 
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Art. 5 
Im Gestaltungsplangebiet ist die folgende max. anrechenbare Geschoss-
fläche (aGf) zulässig: 
 

Parz. Nr. 62, Dorfzone: 7’199 m2 x 0.65 4’679 m2 aGf 
 
GP Bonus 15%  + 702 m2 aGf 

Max. anrechenbare Geschossfläche:  5’381 m2 aGf 
 
 
Art. 6 
Soweit im Gestaltungsplan nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die 
Vorschriften des kommunalen Bau- und Zonenreglements (BZR) der 
Gemeinde Wauwil und des kantonalen Planungs- und Baugesetzes 
(PBG). 
 
 
 
 

 B   Nutzung und Gestaltung 
 
 
Art. 7 
1 Sollte die Baustellenzufahrt über die Quartierstrasse Sonnenblick I (al-
lenfalls nur teilweise) erfolgen, ist deren Zustand vorgängig durch einen 
Gutachter aufzunehmen. Der Zustand der Gebäude der angrenzenden 
Grundstücke werden ebenfalls durch einen Gutachter aufgenommen, 
sollten geologische Abklärungen dazu Anlass geben. Die Grundeigen-
tümer Sonnenblick I werden rechtzeitig vor Baubeginn über die beab-
sichtigte Beweissicherung informiert. Nach der Bauvollendung erfolgt 
eine Abnahme. 
 

 
Art. 8 
1 Hochbauten dürfen nur innerhalb der Baubereiche erstellt werden. 
 
2 Ausserhalb der Baubereiche kann der Gemeinderat Kleinbauten, An-
bauten gem. § 112 Abs. 2c/d PBG (z.B. Gartenhäuser, gedeckte Veloab-
stellplätze) im Baubewilligungsverfahren gestatten. 
 
3 Die Fassaden sind auf die im Plan dargestellten Pflichtbaulinien zu er-
stellen. 
 
4 Die Baubegrenzungslinien der Baubereiche gehen den allgemeinen 
kantonalen Abstandsvorschriften innerhalb des Gestaltungsplanperime-
ters sowie zur Hinterbergstrasse im Sinne von § 30 PBG vor. Gegenüber 
den Nachbarparzellen gelten die ordentlichen Grenz- und Gebäudeab-
stände. Vorbehalten bleiben privatrechtliche, beurkundete Näherbau-
rechte. 
 
 
 
 
 

 
 

Verhältnis zur 
Grundordnung 

Baubereiche, 
Pflichtbaulinien 

Max. anrechen-
bare Geschossflä-
che 

Beweissicherung 
Bauschäden 
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Art. 9 
Für die Baubereiche 1 bis 5 gelten die folgenden Nutzungsmasse: 

- Nutzungsart: gemäss BZR 

- Max. Kote Oberkante der Dachfläche: gemäss Situationsplan 
Der Gemeinderat kann Mehrhöhen für einzelne technische Auf-
bauten (wie z.B. Liftaufbauten, Solaranlagen, Heizungs- Klima und 
Lüftungsaufbauten) bewilligen. 

- Geschosszahl: Anzahl Vollgeschoss gemäss Situationsplan; ein zu-
sätzliches Attika oder Dachgeschoss ist nicht zulässig. 

- Die Flachdächer der Wohnbauten dürfen nicht als Terrassen benutzt 
und ausgebaut werden. 

- Max. anrechenbare Geschossfläche: gemäss Situationsplan 
Verschiebungen von anrechenbaren Geschossflächen von max. 75 
m2 zwischen den Baubereichen 1 bis 5 sind gestattet. Dabei darf die 
Ausnützung eines Baubereiches um max. 100 m2 erhöht und die Ge-
samtausnützung von 5’381 m2 nicht überschritten werden. 

- Dachform: Flachdach 

- Das Dach ist extensiv zu begrünen. 

- Kote EG: Gemäss Situationsplan (+/- 0.5 m) 
 

 
Art. 10 
Die Neubauten haben den Anforderungen gemäss MINERGIE® zu 
entsprechen. 
Mindestens 30% des Wärmebedarfs für Heizen und mindestens 70% 
des Wärmebedarfs für Warmwasser muss bei den Neubauten mit er-
neuerbaren Energien gedeckt werden. 
 
 
 
 

 C   Erschliessung 
 
 
Art. 11 
1 Die Zufahrt für Not-, Zügel- und Anlieferungstransporte, Abfallentsor-
gung und einen Behindertenparkplatz sowie die Fuss- und Fahrradweg-
verbindungen erfolgt über die Quartierstrasse Sonnenblick I. 
 
2 Die notwendigen Zufahrtsrechte für die erwähnte Nutzung der Strasse 
Sonnenblick I (vgl. Absatz 1), sind mit den Grundeigentümern der Par-
zellen 59, 564, 565, 570, 571, 572, 578, 579, 580, 581 und 587 zu re-
geln. Die Bauherrschaft hat die Dienstbarkeiten für die Fuss- und Fahr-
radwegrechte mit den Grundeigentümer Sonnenblick I rechtzeitig vor 
Baubeginn und der Anbindung der Überbauung Sonnenblick II an die 
Strasse Sonnenblick I grundbuchwirksam abzuschliessen. 
 
 
 
 
 
 

Nutzungsmasse 

Minergie 

Zu- / Wegfahrt 
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3 Die Baustellenzufahrt wir im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 
aufgezeigt. Die Bauherrschaft nimmt dabei Rücksicht auf die Grundei-
gentümer Sonnenblick I. Wenn möglich erfolgt die Zufahrt nicht über 
die Quartierstrasse Sonneblick I. Die Baustellezufahrt ist mit entspre-
chenden Wegweisern zu kennzeichnen. Sollte die Quartierstrasse Son-
neblick I nicht beansprucht werden, können die Anwohner der Über-
bauung Sonnenblick I ein Fahrverbot auf der Bergstrasse, einmündung 
Quartierstrasse Sonnenblick I anbringen lassen. Die Kosten dafür über-
nimmt die Bauherrschaft. Vor der Erstellung ist eine Kostengutsprache 
bei der Bauherrschaft einzuholen. 
 
4 Die Grundeigentümer der Quartierstrasse Sonnenblick I gründen eine 
Strassenbaugenossenschaft. Es ist der Bauherrschaft, bezw. den zukünf-
tigen Grundeigentümer der Überbauung Sonnenblick II überlassen, die-
ser Genossenschaft beizutreten. Die Grundeigentümer der Parzelle Nr. 
62 GB Wauwil haben sich verursachergerecht an den Unterhalts- und 
Erneuerungskosten zu beteiligen. 

 
 

Art. 12 
Die Erschliessung der Tiefgarage erfolgt über den Erschliessungsbereich 
ab der Kantonstrasse. 
 
 
Art. 13 
1 Die Ein-/Ausfahrt Tiefgarage ist im Gestaltungsplan vorgesehenen Be-
reich ab der Kantonstrasse zu realisieren. 
 
2 Die Rampe Ein-/Ausfahrt Tiefgarage wird zwischen Baubereiche 3 und 
Baubereich 4 realisiert. 
 

 
Art. 14 
1 Die Zufahrtstrasse darf nur für Not-, Zügel- und Anlieferungstranspor-
te, Abfallentsorgung und einen Behindertenparkplatz sowie die Fuss-
und Fahrradwegverbindungen benutzt werden. 
 
2 Die Zufahrtstrasse ist so zu gestalten, dass sie auch als Spielfläche ge-
nutzt werden kann. 
 
3 Die genaue Lage und Ausgestaltung der Zufahrtstrasse ist im Rahmen 
der Baubewilligungen aufzuzeigen. 
 
 

Art. 15 
Die im Situationsplan dargestellten öffentlichen Fuss- und Fahrradwege 
sind spätestens mit der Realisierung der Baubereiche 1 und 2 zu erstel-
len. 
 
 
Art. 16 
Die Hauseingänge für die Baubereiche 1 bis 5 sind im Bereich gemäss 
Situationsplan zu erstellen. 
 
 
 

Erschliessungs-
bereich 

Ein-/Ausfahrt 
Tiefgarage 

Zufahrtstrasse 

Öffentliche Fuss-
und Fahrradwege 

Hauszugänge 
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 D   Parkierung 
 
 
Art. 17 
Die Tiefgarage kann im gesamten Gestaltungsplan Gebiet erstellt wer-
den. 
 
 
Art. 18 
Die genaue Anzahl Parkplätze ist im Baubewilligungsverfahren aufzu-
zeigen. Aufgrund eines Mobilitätskonzeptes kann der Gemeinderat von 
der Anzahl Pflichtparkplätze gemäss BZR abweichen. 
 
 
Art. 19 
Alle Parkplätze für Bewohner / Angestellte sind in der Tiefgarage zu er-
stellen. 
 
 
Art. 20 
1 Im Situationsplan bezeichneten Bereich entlang der Hinterdorfstrasse 
sind 16 offene, oberirdische Besucherparkplätze zu realisieren, davon 1 
Behindertenparkplatz. 
 
2 Ein weiterer Behindertenparkplatz ist auf der Zufahrtstrasse beim Bau-
bereich 1 zu realisieren. 
 
3 Weitere Besucherparkplätze sind in der Tiefgarage zu erstellen. 
 
4 Auf der Bergstrasse, Einmündung Quartierstrasse Sonnenblick I ist ein 
Wegweiser anzubringen, der auf die Besucherparkplätze für die ent-
sprechenden Gebäude bezw. Hausnummern der Überbauung Sonnen-
blick II hinweist. Die Erstellung des Wegweisers wird durch die Anwoh-
ner der Überbauung Sonnenblick I veranlasst. Die Kosten dafür trägt die 
Bauherrschaft. Vor der Erstellung ist eine Kostengutsprache bei der 
Bauherrschaft einzuholen. 
 
 
 

 E   Umgebungsbereich, Grünfläche, Bäume 
 
 
Art. 21 
Der Umgebungsbereich ist als Mager-/Blumenwiese zu gestalten. Private 
Plätze (u.a. Sitzplätze) sind nicht zulässig. 
 
 
Art. 22 
Die im Situationsplan eingetragenen Koten Umgebungsgestaltung ha-
ben eine Toleranz von +/- 0.5 m. 
 
Art. 23 
Der Gestaltungsbereich ist so zu gestalten, dass er nebst der Nutzung 
als Erschliessung / Zugang auch als Spielplatz und Freizeitanlage genutzt 
werden kann. 
 

Tiefgarage 

Anzahl Parkplätze 

Parkplätze Be-
wohner / Ange-
stellte 

Parkplätze Besu-
cher; Behinder-
tenparkplatz 

Umgebungsbe-
reich 

Kote Umge-
bungsgestaltung 

Gestaltungsbe-
reich 
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Art. 24 
1 Im Situationsplan dargestellten Bereich ist ein Kleinkinderspielplatz (K) 
von mindestens 150 m2 zu realisieren. 
 
2 Der Kleinkinderspielplatz ist gleichzeitig mit der Zufahrtstrasse zu reali-
sieren. 
 
 
Art. 25 
Die im Situationsplan dargestellten Hochstammbäume verbindlich sind 
zwingend mit der angrenzenden Bauetappe zu realisieren. 
 
 
Art. 26 
Die im Situationsplan dargestellten Hochstammbäume / Bäume orientie-
rend sind mit dem Umgebungsgestaltungsplan zu präzisieren. 
 

 
Art. 27 
Abgrabungen und Aufschüttungen ab dem bestehenden Terrain sind 
möglichst auf ein Minimum zu reduzieren. 
 
 
Art. 28 
Im Situationsplan bezeichneten Bereich dürfen Stützmauern erstellt 
werden. Die genaue Lage und Höhe ist im Bauprojekt aufzuzeigen. 
 
 
Art. 29 
Mit der Baubewilligung für den ersten Baubereich ist ein Umgebungs-
gestaltungsplan über das ganze Gestaltungplangebiet einzureichen. 
Dieser Plan präzisiert die Frei-, Spiel- und Grünflächen, Ausgestaltung 
der Zufahrtstrasse bzw. den Gestaltungsbereich sowie die Lage, Art und 
Anzahl der Bäume. 
 
 
Art. 30 
Beim Baubereiche 3 ist eine Containersammelstelle für die gesamte 
Siedlung zu erstellen. 
 
 

 
 F   Schlussbestimmungen 

 
Art. 31 
Der Gemeinderat kann im Rahmen der Baubewilligungen Ausnahmen 
von den Bestimmungen des Gestaltungplanes gestatten, wenn diese ge-
ringfügig sind, keine Mehrnutzungen beinhalten, das Gesamtkonzept 
dadurch nicht beeinträchtigt wird und die Änderungen gestalterisch zu 
einer mindestens gleichwertigen Lösung führen. 
 
 
Art. 32 
Der Gestaltungsplan tritt mit der Genehmigung durch den Gemeinderat 
in Kraft 

Kleinkinderspiel-
platz 

Umgebungs- 
gestaltungplan 
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me (verbindlich) 

Hochstammbäu-
me / Bäume (ori-
entierend) 

Container-
sammelstelle 

Abgrabungen 

Abweichungen 

Inkrafttreten 

Stützmauern 



525
525

530

22

21b

21a

192

193

185

21c

21

265

24

168

110

199

27918264
315

7

243f

391 389

193a
192a

400
421

401

417416

430

CKW

114e
410

Gasshof

Grundhof

Hinderdorf

353

551

564

227

565

567

566

579578

167

112

106

258

256

255

105

251
252

253

226

104

62

61

124

111
110109

108

7574

Surseestrasse

Hinterdorf

Chrämerhus

Gasshof

6 8 10

7

17

6

7
9

8

7

1

3
5

16
14

12

10

2

10

12

19

525

530

53
4.

00

531.00

530

525525

535

Baubereich 1
4 Vollgeschosse
aGF 1146 m2

Max. Kote OK 
Dachfläche = 547.00
EG Kote = 534.25

Baubereich 2
4 Vollgeschosse
aGF 1325 m2

Max. Kote OK 
Dachfläche = 546.50
EG Kote = 534.60

Baubereich 3
4 Vollgeschosse
aGF 970 m2
Max. Kote OK 
Dachfläche = 538.15
EG Kote = 525.50

Baubereich 4
4 Vollgeschosse
aGF 970 m2

Baubereich 5
3 Vollgeschosse
1 Attikgeschoss
aGF 970 m2

Max. Kote OK 
Dachfläche = 538.65
EG Kote = 526.50

Max. Kote OK 
Dachfläche = 538.15
EG Kote = 525.50

C 

Max. Kote OK 
Dachfläche = 533.00

M
ax

. K
ot

e 
O

K
 

D
ac

hf
lä

ch
e 

=
 5

35
.3

0

Kandelaber
versetzen

R= 6.00m

Sichtweite = 60m (VP= 50km/h)

Sichtweite = 60m (VP= 50km/h)Sichtweite =15m (fäG)
Sichtweite =15m (fäG)

R= 6.
00

m

6.50

Wendeplatz
Entsorgung

5 Besucher 3 Besucher
8 Besucher

K

Besucher

529.00

22
.0

0 17
.0

0

7.00 24.00 24.00 16.50 21.50

14
.0

0

14
.0

0

19.00 19.00 30.00

nteriW

S

N

13
.0

014
.0

0

15.00

16.00

12.00

11.00

10.00

09.00

mSo mer

Fr

üh ing Herl bst

18.00

19.00

20.00

W

O07.00
06.00

N

05.00

16.50

4.
00

62

528.00

529.50

531.75

529.50

528.75

17
.5

0

N
eu

 9
.0

0

Neu. 7.50

Projekt: 

Mst.

Rev.

Gestaltungsplan SONNENBLICK II
Parzelle 62

Grundeigentümer:

Plan Nr.

Datum:

Gezeichnet:

Plangrösse: 84/30

1:500

Plan GP-01
Situationsplan - verbindlich AS

GP-01

Gestaltungsplan "SONNENBLICK II" 6242 Wauwil LU, Parz. 62

Der Grundeigentümer:

Die Planverfasser: Hanspeter Lüthi + Andi Schmid Architekten BSA AG
Grimselweg 5
6005 Luzern

Öffentliche Auflage:

Vom Gemeinderat beschlossen am:

03.09.2015

H  a  n  s  p  e  t  e  r    L  ü  t  h  i   +   A  n  d  i     S  c  h  m  i  d     A r c h i t e k t e n   B S A  AG
G r i m s e l w e g   5         6 0 0 5  L u z e r n        0 4 1  3 6 0  2 5  4 0       info@luethi-schmid .ch    www.luethi-schmid.ch

Parzelle 62:

Dr. jur. Jost Schumacher
Alpenstrasse 1
6004 Luzern

Luzern, den 04. April 2016

Unterschrift:

Luzern, den 04. April 2016

Unterschrift:

Dr. jur. Jost Schumacher
Alpenstrasse 1
6004 Luzern

Orientierende Bestandteile

Verbindliche Bestandteile

Perimeter GP "SONNENBLICK II"

Baubereiche  1, 2, 3, 4 und 5  (4 Vollgeschosse)

Pflichtbaulinie

Baubereiche Nebengebäude
Nutzung: Abstellflächen für Velos/Motorräder/Entsorgung

Baubereiche  5  (3 Vollgeschosse)

Erschliessungsbereich Tiefgarage

Zufahrtsstrasse

Besucherparkplätze

Öffentlicher Fuss- und Radweg

Hauszugänge

Zu-/Wegfahrt Tiefgarage

ContainersammelstelleC

Umgebungsbereich

Hochstammbaum verbindlich

Kote Umgebungsgestaltung

Stützmauer

547.50

Kleinkinderspielplatz mind. 150 m2K

Baum (orientierend)

Freihaltebereich Radweg
Keine Anlagen und Bauten

Gestaltungsbereich  mind. 1000 m2
(pro Wohnung mind. 20 m2 Spielplätze und Freizeitanlagen) 

Grünhecke Höhe max. 150 cm, integrierter Maschendrahtzaun

04.04.2016



Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.



a)  

 

23. September 2015 
2015286 
Thomas Walther 
 

Hanspeter Lüthi + Andi Schmid 
Architekten BSA 
Herr Andi Schmid  
Grimselweg 5 
6005 Luzern 
 
 

GESTALTUNGSPLAN "SONNENBLICK II", PARZ. 62, WAUWIL 
GUTACHTEN STRASSENLÄRM 

MARTINELLI + MENTI AG BAUPHYSIK  
 BAUTECHNOLOGIE 

 EXPERTISEN Bauschäden Pilatusstrasse 35 
 BERATUNGEN Wärmeschutz 6003 Luzern 
 GUTACHTEN Feuchtigkeitsschutz Telefon  041 379 60 70 

 MESSUNGEN Schallschutz Fax  041 379 60 79 
 Lärmschutz info@martinellimenti.ch 
 Raumakustik www.martinellimenti.ch 

 Luzern 
 Auftrag 

 Bearbeitet durch 

  
 

Rieska Dommann 
dipl. Arch. FH SIA 

Thomas Gasser 
dipl. Arch. FH SIA 

 dipl. Akustiker SGA  
Ralf Meier 

 dipl. Arch. FH SIA 
 dipl. Akustiker SGA  

Markus Zumoberhaus 
 dipl. Ing. ETH SIA 
 dipl. Akustiker SGA  
 Thomas Walther 
 dipl. Ing. FH 



MARTINELLI + MENTI AG   LUZERN 2015286 Seite 1 

1. AUFTRAG UND GRUNDLAGEN 

Das vorliegende Gutachten betrifft den Gestaltungsplan "Sonnenblick II", Parz. 62, in 
Wauwil. Herr Schmid, Hanspeter Lüthi + Andi Schmid Architekten BSA, Luzern hat uns im 
Namen der Bauherrschaft beauftragt, die Strassenlärmimmissionen im Sinne der eidge-
nössischen Lärmschutz-Verordnung zu beurteilen. 
 
Das vorliegende Gutachten basiert im Wesentlichen auf folgenden Grundlagen: 
 
− Plan GP-04 zum Gestaltungsplan mit Richtprojekt (Situation, Grundrissgestaltung und 

Schnitte), Mst. 1:500, Stand 20. Mai 2015 
− Eidgenössische Lärmschutz-Verordnung (LSV), Stand 1. Februar 2015 
− Angaben zu den Verkehrsmengen auf der Surseestrasse gemäss Lärmsanierungs-

programm LSP 10859 K 44 und K 13, Nebikon-Knutwil (Verkehrsdaten 2013), erhal-
ten am 18. Mai 2015 von der Dienststelle Umwelt und Energie (uwe) des Kantons Lu-
zern, Frau Bärtsch 

− Angaben zu den massgebenden Belastungsgrenzwerten, erhalten am 26. Mai 2015 
von der Dienststelle Umwelt und Energie (uwe) des Kantons Luzern, Frau Bärtsch 

− Empfindlichkeitsstufen gemäss Zonenplan der Gemeinde Wauwil, Stand 2. Septem-
ber 2010 

− Strassenlärm-Berechnungsmodell StL-86+, Modellparameter gemäss Schriftenreihe 
Umwelt Nr. 15 (1991) und LSV Mitteilung Nr. 6, BUWAL (1995) korrigiert (empirische 
Konstante A = 43 dB(A)) 

− Berechnungen der Strassenlärmimmissionen mit der Software CadnaA, Version 4.5. 
 
 
2. AUSGANGSLAGE  

Der Gestaltungsplan sieht ein Richtprojekt mit fünf Wohngebäuden vor. Das Gestaltungs-
plangebiet liegt lärmtechnisch im Einflussbereich der Surseestrasse. 
Das vorliegende Lärmgutachten basiert auf dem Richtprojekt gemäss den Plänen des 
Architekten (vgl. Beilagen 1 und 2).  
 
 
3. ANFORDERUNGEN 

Gemäss Zonenplan der Gemeinde Wauwil befindet sich das Gestaltungsplangebiet in der 
3-geschossigen Wohnzone (W3), welche vorwiegend der Empfindlichkeitsstufe II zuge-
ordnet ist. Entlang der Surseestrasse gilt die Empfindlichkeitsstufe III. Die Einzonung er-
folgte im Jahre 1971. 
Für die Beurteilung sind gemäss den erhaltenen Informationen der Dienststelle Umwelt 
und Energie (uwe) die Planungswerte (PW) massgebend. Aufgrund der Einzonung vor 
1986 gilt somit Art. 30 LSV. 
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Für die lärmempfindlichen Räume in Wohnungen sind daher die folgenden Grenzwerte 
gemäss Anhang 3 LSV einzuhalten:  
− entlang der Surseestrasse 

− Lr PW (III) tags: 60 dB(A) 
− Lr PW (III) nachts: 50 dB(A) 

− übriges Gestaltungsplangebiet  
− Lr PW (II) tags: 55 dB(A) 
− Lr PW (II) nachts: 45 dB(A). 

 
Die Belastungsgrenzwerte gelten Mitte offenes Fenster von lärmempfindlichen Räumen 
(Art. 39 LSV). Lärmempfindliche Räume sind gemäss Art. 2 LSV Räume in Wohnungen, 
ausgenommen Küchen ohne Wohnanteil, Sanitärräume und Abstellräume. 
 
 
4. EMISSIONEN DURCH STRASSENVERKEHRSLÄRM 

Aufgrund der Angaben aus dem LSP 10859 K 44 und K 13, Nebikon-Knutwil der Dienst-
stelle Umwelt und Energie (Basisjahr 2013) ergeben sich unter Berücksichtigung einer 
jährlichen Verkehrszunahme von +1.5%* folgende Verkehrsdaten für das Jahr 2015: 
 
− DTV = 6'490 Fz/d 
− Nt = 373 Fz/h 
− Nt2 = 8.0 % 
− Nn = 65 Fz/h 
− Nn2 = 6.0 % 
− signalisierte Geschwindigkeit = 50 km/h 
− Strassenlängsneigung ≤  3 % 
− normaler Asphaltbelag K = 0 dB(A)  
− Modellkorrektur tags = 1.0 dB(A) 
− Modellkorrektur nachts = 2.0 dB(A) 
 
− Emissionswert LE tags = 75.9 dB(A) 
− Emissionswert LE nachts = 66.8 dB(A). 
 
* Verkehrszunahme gemäss Angaben aus dem Lärmsanierungsprojekt 10859 
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5. BERECHNUNGSGRUNDLAGEN 

5.1 Prognoseunsicherheit 

Die nachfolgend berechneten Beurteilungspegel weisen erfahrungsgemäss eine Progno-
seunsicherheit von ca. ± 1.5 dB(A) im Sinne einer Standardabweichung auf. Für die 
Lärmbeurteilung massgebend ist der ausgewiesene Wert. 
 
5.2 Berechnungsmodell 

Die massgebenden Beurteilungspegel Lr’ wurden aufgrund der Emissionsdaten, der rele-
vanten Ausbreitungsbedingungen sowie unter Berücksichtigung von Reflexionen für das 
Richtprojekt mit dem Programm CadnaA (StL-86+) berechnet.  
 
Die Hinderniswirkung der Balkonbrüstungen sowie die Pegelminderung an lärmabge-
wandten Fassaden/Fenstern wurde ebenfalls nach dem Strassenlärm-Berechnungsmodell  
StL-86+ berechnet. 
 
 
6. LÄRMBELASTUNG ALLE HÄUSER (Hausbeurteilung) 

Die auf Basis einer Hausbeurteilung (d.h. Lärmbelastung in Fassadenebene ohne Bal-
konbrüstungen etc.) berechneten Lärmbelastungen bzw. Beurteilungspegel sind der nach-
folgenden Tabelle zu entnehmen (vgl. Beilage 3). 
 

Gebäude  Grenzwert 
(tags/nachts) 

Beurteilungspegel 
Lr’ [dB(A)] 

Anforderungen 
eingehalten? 

  tags nachts tags nachts 
Baubereich 1 PW II (55/45) 54 45 ja ja 
Baubereich 2 PW II (55/45) 53 44 ja ja 
Baubereich 3 PW III (60/50) 65 56 nein nein 
Baubereich 4  PW III (60/50) 65 56 nein nein 
Baubereich 5  PW III (60/50) 64 55 nein nein 

Tab. 1 Grenzwert und Beurteilungspegel auf Basis Hausbeurteilung 
 
Es zeigt sich, dass beim Baubereich 1 und Baubereich 2 die Grenzwerte (PW II) eingehal-
ten sind. Daher erfolgen für diese beiden Baubereiche keine weiteren Berechnungen. Die 
schallabsorbierende Ausbildung der Balkonuntersichten wird generell vorausgesetzt. 
Bei den Baubereichen 3, 4 und 5 sind die massgebenden Grenzwerte (PW III) überschrit-
ten. Davon ausgehend werden für diese Baubereiche im nachfolgenden Kap. 7 detaillierte 
Pegelberechnungen durchgeführt. 
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7. LÄRMBELASTUNG BAUBEREICHE 3, 4 UND 5 

7.1 Lärmschutzmassnahmen  

Die nachfolgenden Berechnungen berücksichtigen die folgenden Lärmschutzmassnah-
men: 
− schallabsorbierende Deckenuntersichten bei den Balkonen gegen die Surseestrasse 
− schalldichte Balkonbrüstungen (Höhe 1.0 m) gegen die Surseestrasse. 
 
7.2 Berechnungsergebnisse 

Bei den Fenstern von lärmempfindlichen Räumen ergeben sich unter Berücksichtigung 
der Lärmschutzmassnahmen gemäss Kap. 7.1 die nachfolgend aufgeführten Lärmbelas-
tungen bzw. Beurteilungspegel. 
 

Raum  Fenster 
 

Empfangs-
punkt1) 

Geschosse Beurteilungspegel 
Lr’ [dB(A)] 

PW III 
eingehalten? 

tags nachts tags nachts 
Wo/Es-West Süd EP 1 Ebene -1 bis 2 ≤ 57 ≤ 48 ja ja 
Zimmer 1 Süd EP 2 Ebene -1 bis 2 ≤ 59 ≤ 50 ja ja 
Zimmer 2 West EP 3.1 Ebene -1 bis 2 ≤ 59 ≤ 50 ja ja 

Süd EP 3.2 Ebene -1 bis 2 ≤ 64 ≤ 55 nein2) nein2) 
Zimmer 3 Ost EP 4.1 Ebene -1 bis 2 ≤ 59 ≤ 50 ja ja 

Süd EP 4.2 Ebene -1 bis 2 ≤ 64 ≤ 55 nein2) nein2) 
Zimmer 4 Süd EP5 Ebene -1 bis 2 ≤ 60 ≤ 50 ja ja 
Wo/ES-Ost Süd EP 6 Ebene -1 bis 2 ≤ 57 ≤ 48 ja ja 

Tab. 2 Beurteilungspegel Baubereich 3  
1) Empfangspunkte siehe Beilage 2.1 
2) Antrag auf Zustimmung durch die Vollzugsbehörde erforderlich 
 

Raum  Fenster 
 

Empfangs-
punkt1) 

Geschosse Beurteilungspegel 
Lr’ [dB(A)] 

PW III 
eingehalten? 

tags nachts tags nachts 
Wo/Es-West Süd EP 1 Ebene -1 bis 2 ≤ 57 ≤ 48 ja ja 
Zimmer 1 Süd EP 2 Ebene -1 bis 2 ≤ 59 ≤ 50 ja ja 
Zimmer 2 West EP 3.1 Ebene -1 bis 2 ≤ 59 ≤ 50 ja ja 

Süd EP 3.2 Ebene -1 bis 2 ≤ 64 ≤ 55 nein2) nein2) 
Zimmer 3 Ost EP 4.1 Ebene -1 bis 2 ≤ 58 ≤ 49 ja ja 

Süd EP 4.2 Ebene -1 bis 2 ≤ 64 ≤ 55 nein2) nein2) 
Zimmer 4 Süd EP5 Ebene -1 bis 2 ≤ 59 ≤ 50 ja ja 
Wo/ES-Ost Süd EP 6 Ebene -1 bis 2 ≤ 57 ≤ 48 ja ja 

Tab. 3 Beurteilungspegel Baubereich 4  
1) Empfangspunkte siehe Beilage 2.2 
2) Antrag auf Zustimmung durch die Vollzugsbehörde erforderlich 
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Raum  Fenster 
 

Empfangs-
punkt1) 

Geschosse Beurteilungspegel 
Lr’ [dB(A)] 

PW III 
eingehalten? 

tags nachts tags nachts 
Wo/Es-West Süd EP 1 Ebene -1 bis 2 ≤ 57 ≤ 48 ja ja 
Zimmer 1 West EP 2.1 Ebene -1 bis 2 ≤ 57 ≤ 48 ja ja 

Süd EP 2.2 Ebene -1 bis 2 ≤ 64 ≤ 55 nein2) nein2) 
Wo/ES-Ost Süd EP 3 Ebene -1 bis 2 ≤ 56 ≤ 47 ja ja 

Tab. 4 Beurteilungspegel Baubereich 5  
1) Empfangspunkte siehe Beilage 2.3 
2) Antrag auf Zustimmung durch die Vollzugsbehörde erforderlich 
 
7.3 Beurteilung 

Die Berechnungen zeigen, dass bei allen Fenstern ohne vorgelagerte Balkone die Belas-
tungsgrenzwerte nicht eingehalten sind. Bei allen übrigen Fenstern sind die Belastungs-
grenzwerte eingehalten. Die Belüftung aller lärmempfindlichen Räume ist über Fenster mit 
eingehaltenem Belastungsgrenzwert sichergestellt. 
Für die total 25 Fenster mit überschrittenem Belastungsgrenzwert (je 10 Fenster bei Bau-
bereich 3 und 4 sowie 5 Fenster bei Baubereich 5) ist die Zustimmung der Vollzugsbehör-
de erforderlich. Eine Würdigung der Lärmsituation sowie ein entsprechender Antrag liegen 
im Anhang bei. 
 
 
8. LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN 

Zur Einhaltung der Belastungsgrenzwerte sind gegen die Surseestrasse die folgenden 
Lärmschutzmassnahmen notwendig: 
− alle Häuser: schallabsorbierende Deckenuntersichten bei allen Balkonen 
− Baubereiche 3, 4 und 5: schalldichte Balkonbrüstungen (Höhe 1.0 m). 
 
 
9. LÄRMSCHUTZARTIKEL IM GESTALTUNGSPLAN 

Zur Sicherstellung des Lärmschutzes sind in den Bestimmungen zum Gestaltungsplan 
folgende Punkte aufzunehmen: 
− Massgebend für die Beurteilung des Lärmschutzes ist Art. 30 der Lärmschutz-

Verordnung (LSV). Für lärmempfindliche Räume in Wohnungen gelten demnach die 
folgenden Belastungsgrenzwerte (Anhang 3 LSV): 
− entlang der Surseestrasse: Planungswerte Empfindlichkeitsstufe III  
− übriges Gestaltungsplangebiet: Planungswerte Empfindlichkeitsstufe II  

− Das Lärmgutachten vom 23 September 2015 (Martinelli + Menti AG) und die darin 
festgelegten Lärmschutzmassnahmen (vgl. Kap. 8) sind integrierender Bestandteil 
des Gestaltungsplanes. 
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− Erfolgen in einem späteren Verfahren (Anpassung Gestaltungsplan oder Baubewilli-
gung) lärmrelevante Änderungen, so ist im Rahmen des Bewilligungsverfahrens mit 
einem Lärmgutachten nachzuweisen, dass die Einhaltung der Planungswerte ge-
währleistet bleibt. 

− Die Aussenbauteile (Gebäudehülle) sind schalltechnisch so zu dimensionieren, dass 
die Anforderungen gemäss der Norm 181 Schallschutz im Hochbau erfüllt sind. All-
fällige Verschärfungen durch die Vollzugsbehörde sind zu berücksichtigen. 

 
 
 
MARTINELLI + MENTI AG 
 
 
 
Thomas Walther 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
1  Gestaltungsplan und Schnitte, Mst. 1:500 
2  Grundrisse Baubereiche 3, 4 und 5, Mst. 1:100 mit Empfangspunkten 
3  Berechnung Beurteilungspegel auf Basis Hausbeurteilung 
 
Verteiler: per E-Mail als PDF an Adressat (info@luethi-schmid.ch) 

laufend:Aufträge:2015:2015286tw:15-09-23 Lärmgutachten Gestaltungsplan.docx 



 

Antrag auf Zustimmung  
 
Der vorliegende Antrag betrifft beim Gestaltungsplan "Sonnenblick II" in Wauwil die ge-
planten Mehrfamilienhäuser der Baubereiche 3, 4 und 5 gemäss Projekt der Hanspeter 
Lüthi + Andi Schmid Architekten BSA, Luzern. Gestützt auf Art. 30 der Lärmschutz-
Verordnung beantragt die Bauherrschaft für diese Baubereiche trotz der im Lärmgutach-
ten ausgewiesenen Grenzwertüberschreitungen die Bewilligung zu erteilen. Der Antrag 
wird wie folgt begründet: 
 
− Das gewählte Konzept der Architekten berücksichtigt die vorhandene Strassenlärm-

belastung ausgehend von der im Süden liegenden Surseestrasse durch eine mög-
lichst lärmgeschützte Anordnung der lärmempfindlichen Räume. 

− Die von den Grenzwertüberschreitungen betroffenen Fenster müssen für die Raum-
lüftung nicht geöffnet werden. Bei diesen Räumen sind lärmabgewandte Lüftungs-
fenster mit eingehaltenem Grenzwert vorhanden. 

 
 
Ort, Datum: Unterschrift Bauherrschaft: 
 
 
 
_______________________________ ______________________________ 
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A - Bestandteile des Gestaltungplanes: 
 
Verbindliche Unterlagen: 

- GP-01  Situationsplan M 1:500 
- GP-02  Sonderbauvorschriften 

 
Orientierende Unterlagen: 

- GP-03  Ver-, Entsorgung und unterirdische Parkierung M 1:500 
 - GP-04  Schemapläne M 1:500 
 - GP-05  Erläuterungsbericht 
 - GP-06  Volumenmodell, 1: 500 

- GP-07  Gutachten Strassenlärm 
- GP-08  Ein-/Ausfahrt in Kantonsstrasse K44 
- Projekt "Panorama" der Architekten Hanspeter Lüthi + Andi Schmid, Luzern 

(‚Siegerprojekt‘ des Studienauftrages vom Mai 2015) 
 
B – Projektbeschrieb 
 
Das vorliegende Bebauungskonzept resultiert aus einem Konkurrenzverfahren unter vier 
qualifizierten unabhängigen Architektenteams. Die Jury setzte sich aus den 
Grundeigentümern, Vertretern der Gemeinde sowie unabhängige Fachexperten 
zusammen. Die Wahl  der Expertenjury aufs Projekt „Panorama“ fiel einstimmig. 
 
Die neue Wohnüberbauung zeichnet sich mit einer klaren städtebaulichen Haltung und 
einem differenzierten Dialog mit der Umgebung aus. 
Der Grundstückgeometrie und Topografie logisch folgend sind fünf ähnliche Gebäude 
versetzt zueinander situiert.  
 
Die Staffelung unterschiedlicher Volumen in der Höhe und im Grundriss erlaubt allen 
Wohnungen einen schönen Weitblick. Der einheitlich und zurückhaltend gestaltete 
Aussenraum umfliesst die diagonal gestaffelten Volumen und fasst sie zu einem 
grenzübergreifenden Ganzen.  
Alle Wohnungen werden konsequent zum Panorama und der Besonnung hin orientiert. 
Grosse gegen Süden und Aussicht gerichtete Terrassen entsprechen dem Bedürfnis 
nach grosszügigen Aussenräumen und erweitern die übereck orientierten Wohnräume 
zu einer vielseitig nutzbaren Wohnwelt. Die Terrassen sind nicht nur 
Wohnraumerweiterung, sondern pro Wohnung sind immer auch mindestens ein oder 
zwei Schlafzimmer daran angebunden, so dass auch diese von der einzigartigen Lage 
profitieren. Grundrisse mit kleinen wohnungsinternen Verkehrsflächen ohne Korridore 
tragen zu einem hohen Nutzwert aller Wohnungen bei. 
 
Auf dem Baufeld oberhalb der Kantonstrasse werden volumetrisch und typologisch 
ähnliche Gebäude zu einer einheitlichen Siedlung mit differenzierten Aussenräumen 
platziert. Eine angemessene Distanz der Neubauten zum„Spritzehüsli“ respektiert 
dessen Bedeutung als Kulturobjekt. 
Über die Quartierstrasse Sonnenblick wird die neue Überbauung nur für Fussgänger 
und Notzufahrten, Zügeltransporte, Anlieferungen und Entsorgungen erschlossen. 
Über eine Zufahrt direkt ab der Kantonstrasse wird der gesamte Individualverkehr 
emissionsarm für die umliegenden Quartiere direkt in eine gemeinsame Einstellhalle 
geführt. 
Die Höhenentwicklung der Einstellhalle folgt dem gewachsenen Terrain und erlaubt so 
eine einfache Erschliessung der halbgeschossig versetzten Tiefgaragentrakte. 
Alle Zimmer der Wohnungen entlang der Surseestrasse können über senkrecht zur 
Strasse gestellte Fenster gelüftet werden womit den Auflagen des Lärmschutzes 
entsprochen wird. (sh.Gutachten Strassenlärm GP-07) 
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C – Abweichung von Regelbauweise mit Nutzungsbonus 
 
Bei der Wohnüberbauung des vorliegenden Gestaltungsplans wird von der 
Regelbauweise abgewichen (ein zusätzliches Vollgeschoss) und es wird ein 
Nutzungsbonus (15%) beansprucht weil folgende Kriterien erfüllt werden: 
 
1. Die geplante Überbauung weist gegenüber der Normalbauweise folgende Vorteile  
    auf: 
 
- Das Bebauungskonzept ist das Resultat aus einem Konkurrenzverfahren. 
- Gut ablesbare Gesamtidee. 
- Massstäblichkeit und ausgewogenes Verhältnis von Bauten und Freiraum. 
- Optimale Einbindung in die sensible Topografie von Wauwil. 
 
 
2. Die geplante Überbauung entspricht bau- und siedlungsökologischen 

Anforderungen:  
 
- Differenzierte Umgebungsgestaltung unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien 

und vorhandener Landschaftselemente und Naturobjekte wie das als Kulturobjekt 
kategorisierte Spritzenhüsli. 

- Ein hoher Anteil an wasserdurchlässigen und begrünbaren Belägen. 
- Das Meteorwasser und Sickerwasser können direkt auf dem Grundstück versickert 

bezw. retensiert werden. 
- Die Flachdächer weisen eine gute Qualität bezüglich ökologischen Anforderungen 

auf. 
 
 
3. Die geplante Überbauung ist siedlungsgerecht, weist architektonische und 

wohnhygienische Qualitäten auf und gliedert sich gut in die bauliche und 
landschaftliche Umgebung ein: 

 
- Überdurchschnittliche architektonische Qualität (Konkurrenzverfahren). 
- Klares Konzept von öffentlichen, gemeinschaftlichen und privaten Bereichen sowie 

der Übergangsbereiche gegen die östliche Landwirtschaftszone. 
- Geschickte Situierung der Bauten bezüglich Topografie, Besonnung und Aussicht. 
- Optimale Eingliederung der Bauten und deren Erschliessung in das natürliche Terrain 

und den bestehenden Landschaftsraum mit wenigen Eingriffen in die gewachsene 
Toppografie.. 

 
 
4. Die Überbauung weist grössere zusammenhängende Grünflächen und Bäume auf 

sowie abseits des Verkehrs gelegene Spielplätze und andere Freizeitanlagen von 
mindestens 20% der anrechenbaren Geschossfläche der Wohnbauten auf: 

 
- Detaillierte Umgebungsplanung in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekt. 
- Treffpunkte und Aufenthaltsbereiche für Erwachsene und Kinder im Zentrum der 

Überbauung. 
- Bezug und Vernetzung mit Grünräumen der näheren und weiteren Umgebung. 
- Spielplätze und Bereiche für verschiedene Altersstufen mit unterschiedlichem Bezug 

zu den Wohnungen. 
- peripher angeordnete Besucherparkplätze ermöglichen einen zentralen verkehrs-

befreiten, vielfältig nutzbaren Aufenthalts/Erschliessungsbereich. 
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5. Die Flächen für den Fussgänger- und Fahrradverkehr sowie die vorgeschriebenen 
Abstellflächen für Fahrzeuge, einschliesslich Garagen sind zweckmässig angeordnet: 

 
- Anordnung der Parkierungsanlagen in Gemeinschaftsanlagen unter Terrain mit 

Sicherstellung aller Besucherparkplätze oberirdisch. 
- Direkte Anbindung an das übergeordnete Strassensystem mittels direktem Anschluss 

der Einstellhalle an die Surseestrasse. 
- Gut zugängliche und gedeckte Abstellmöglichkeiten für die Parkierung von 

Zweirädern entlang dem zentralen Platz. 
- Attraktive und kurze Wegverbindungen innerhalb der Siedlung mit Anbindung an das 

bestehende Wegnetz. 
- Gute, komfortable behindertengerechte Erschliessung der Treppenhäuser, Wege und 

Zufahrten. 
- peripher angeordnete Besucherparkplätze entlang der Hinterdorf Strasse. 
 
 
6. Es werden besondere Massnahmen zum Energiesparen getroffen: 
 
- Mindestens 30% des Wärmebedarfs für Heizen und mindestens 70% des 

Wärmebedarfs für Warmwasser wird mit erneuerbaren Energien gedeckt. 
- Die Gebäude entsprechen den Anforderungen gemäss Minergie. 
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